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Mitteilung des Sachwalters der Unifina Holding AG an Gläubiger und Medien 
 
Nachlassstundung verlängert - Gläubigerversammlung im Oktober 2004 
 
Bern, 19. August 2004. Auf Gesuch des Sachwalters der Unifina Holding AG, Dr. Fritz 
Rothenbühler, Wenger Plattner, hat der Nachlassrichter des Bezirksgerichtes Winterthur die 
Nachlassstundung um 6 Monate, das heisst bis und mit 5. Februar 2005, verlängert.  
 
Die Verlängerung wurde nötig, weil sich die Ermittlungen betreffend finanzielle Verhältnisse und 
Aktiven der Unifina Holding AG angesichts der komplexen Struktur und der gegenseitigen 
Verflechtungen sowie der unübersichtlichen Aktenlage der Erb-Gruppe als ausserordentlich 
arbeits- und zeitaufwendig erwiesen haben. Zudem waren und sind bezüglich der 
Auslandinvestments diverse Zusatzabklärungen nötig.  
 
Die Gläubigerversammlung wird voraussichtlich in der zweiten Hälfte Oktober 2004 stattfinden. 
Der Sachwalter wird die Gläubiger darüber rechtzeitig informieren. Das genaue Datum der 
Gläubigerversammlung wird auch auf der Website des Sachwalters www.sachwalter-unifina.ch 
publiziert werden.  
 
*** 
Für weitere Informationen  
• Website des Sachwalters: www.sachwalter-unifina.ch 
• Filippo Th. Beck, WENGER PLATTNER, Telefon 043 222 38 00 


